
hin Schreibgeräte, Schreibmaterialien und 
Gesetzblätter zur Verfügung gestellt. 
Schreiben des Verhafteten an das Untersu
chungsorgan oder Gericht werden ungeöff
net weitergeleitet. Gleiches gilt bezüglich 
der Korrespondenz zwischen ihm und sei
nem Verteidiger, von bestimmten Fällen 
akuter Verdunklungsgefahr im Ermitt
lungsverfahren abgesehen (§ 64 Abs. 3). Hat 
der Staatsanwalt für das Stadium des Er
mittlungsverfahrens nichts anderes verfügt, 
finden die Aussprachen mit dem Verteidi
ger ohne Gegenwart dritter Personen statt.

Inhaftierte sollen von Strafgefangenen, 
Jugendliche von erwachsenen Personen ge
trennt untergebracht werden (§ 130 Abs. 2). 
Auch damit wird dokumentiert, daß der 
Untersuchungshäftling kein rechtskräftig 
verurteilter Bürger ist, und es wird nega
tiven Einwirkungen auf ihn vorgebeugt.

Weisungen über den Vollzug der Unter
suchungshaft erteilt im Ermittlungsverfah
ren der Staatsanwalt, im gerichtlichen Ver
fahren das Gericht. In dringenden Fällen 
kann der Anstaltsleiter vorläufige Anord
nungen treffen; diese bedürfen der Bestä
tigung des Staatsanwalts oder Gerichts 
(§ 130 Abs. 4).

Haftbeschwerde, Haftprüfung 
und Aufhebung des Haftbefehls 
Gegen den Haftbefehl steht dem. Beschul
digten und Angeklagten gemäß § 127 das 
Recht der Beschwerde zu. Diese ist bei dem 
Gericht, das den Haftbefehl erlassen hat, 
binnen einer Woche seit Verkündung des 
Haftbefehls schriftlich oder zu Protokoll 
der Rechtsantragsstelle oder durch einen 
Rechtsanwalt einzulegen (§ 306 Abs. 1). 
Wird die Haftbeschwerde innerhalb der ge
setzlich zulässigen Frist eingelegt, hat das 
erstinstanzliche Gericht auf der Grundlage 
der Akten sofort zu prüfen, ob der Be
schwerde stattzugeben ist. Befindet sich die 
Strafsache noch im Stadium des Ermitt
lungsverfahrens, ist zu diesem Zweck un
verzüglich der Ermittlungsvorgang anzu
fordern. Hält das Gericht die Beschwerde 
für begründet, hebt es den Haftbefehl nach 
Einholung der staatsanwaltschaftlichen 
Stellungnahme durch Beschluß selbst auf 
(§ 132 Abs. 1). Gibt das erstinstanzliche Ge
richt der Beschwerde nicht statt, hat es 
diese — zusammen mit der Akte — inner

halb von drei Tagen seit ihrem Erhalt dem 
Beschwerdegericht vorzulegen (§ 306 
Abs. 3). Die Beschwerdeinstanz entscheidet 
nunmehr rechtskräftig, ob der Haftbefehl 
aufrechterhalten oder aufgehoben wird.

Das Recht zur Einlegung der Haftbe
schwerde besteht bezüglich des gleichen 
Haftbefehls nur einmal.

Wird der Haftgrund nach Entscheidung 
über die Beschwerde abgeändert, steht 
dem Beschuldigten und dem Angeklagten 
erneut ein Beschwerderecht zu, denn die 
getroffene Entscheidung kann unrichtig 
sein. Eine Abänderung des Haftgrundes 
liegt z. B. vor, wenn der Haftgrund „Ver
dunklungsgefahr“ nach Wegfall der Ver
dunklungsgründe in den Haftgrund „Ver
brechen“ verändert wird. Ihrem Wesen 
nach unterscheidet sich die Abänderung 
des Haftgrundes nicht vom Erlaß eines 
neuen — nunmehr auf andere Gründe ge
stützten — Haftbefehls.

Legt der Inhaftierte trotzdem mehrfach 
Haftbeschwerde ein, ist das Gericht nicht 
verpflichtet, diese ebenfalls als Haftbe
schwerde zu bearbeiten. Damit wird ver
mieden, daß die Akten wiederholt der Be
schwerdeinstanz übergeben werden müssen 
und der Abschluß'des Verfahrens verzögert 
wird. Selbstverständlich sind auch solche 
Schreiben des Inhaftierten Anlaß, die Fort
dauer der Üntersuchungshaft — oder, wenn 
sich die Beschwerde gegen die Dauer der 
Untersuchungshaft richtet, die Möglichkeit 
einer zügigen Weiterbearbeitung des Ver
fahrens — zu prüfen.

Davon zu unterscheiden ist der Fall, daß 
ein Inhaftierter sich erst nach Ablauf der 
Beschwerdefrist' entschließt, Haftbe
schwerde einzulegen. Hier ist gesetzlich 
festgelegt (§ 127), daß auch verspätet ein
gelegte Haftbeschwerden zur Haftprüfung 
verpflichten. Im Stadium des gerichtlichen 
Verfahrens ist das Gericht verpflichtet, 
auch die verspätet eingelegte Haftbe
schwerde, der nicht abgeholfen wird, dem 
Rechtsmittelgericht vorzulegen.

Haftbeschwerden sind, wie Rechtsmittel 
überhaupt, nur gegen Haftbefehle erstin
stanzlicher Gerichte zulässig (§ 305 Abs. 1). 
Ein Haftbefehl, der im Verfahren zweiter 
Instanz ergeht, ist daher nicht beschwerde
fähig. Gleiches trifft auf Haftbefehle zu, die 
im Kassationsverfahren erlassen werden.
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